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Katholische Frohbotschaft

Beilage zur Schweizerischen Gehorlosen-Zeitung

Nr. 4 1054 Erscheint am 15. jeden Monats

«Willst du in den Himmel kommen, so halte di e Gebote!»

5. Gebot: Du sollst nichi toten

Dein Leben ist heilig. Das Leben deiner Mitmenschen ist heilig. Gottes
Hand hat es erschaffen. Gottes Herz liebt es. Drum ging der Heiland
dafur in den Tod. Einmal soll ja das irdische Leben in das ewige Leben
des Himmels eingehen. Wie gross ist also die Wirde des Menschen in den
Augen Gottes. Wie wertvoll ist der Mensch schon auf Erden! Wir wollen
daran denken, damit wir vor jedem Menschenleben Achtung und Ehr-
furcht haben.

Im 5. Gebot will also Gott unser Leben und das Leben der Mitmen-
schen schiitzen. Er befiehlt darin, dass wir kein Menschenleben angreifen.
Ehrfurcht haben vor jedem Leben. Nicht stindigen gegen das Leben!

Wer einen Menschen ungerechterweise totet, ist ein Morder. Gott hat
Kain schwer bestraft flir seinen Brudermord. Auch die weltlichen Gesetze
bestrafen einen Mord schwer. Wenn einer im Jahzorn einen andern Men-
schen totet, dann nennen wir das Totschlag. Der Heiland hat uns schon
vor dem Zorn gewarnt. Aus dem Zorn ist schon manches Ungliick ge-
wachsen. — Geschieht ein solcher Totschlag aus einem Leichtsinn heraus,
oder aus Unaufmerksamkeit, dann ist das fahrldssige Totung. Heute wer-
den auf den Strassen viele Menschen fahrlassig getotet durch leichtsin-
niges Fahren und Rennen. Das wird immer schwer bestraft. Mit Zucht-
haus! _

Man kann aber auch sein eigenes Leben toten. Das ist Selbstmord.
Viele Menschen toten sich durch Schiessen, Erhidngen, Ertrinken. Das ist
nie recht. Gott verbietet das auch im 5. Gebot. Aber oft wissen solche
Menschen gar nicht mehr, was sie tun. Sie sind traurig in der Seele. Sie
konnen nicht mehr recht denken. Dann verzweifeln sie und toéten sich
selber. Solche Menschen sind arme Menschen. Der liebe Gott rechnet die-
sen Menschen das nicht als grosse Siinde an. Wer aber bei klarem Ver-
stand ist, wer genau weiss, was er tut, und dennoch sich das Leben nimmt,
der ist ein boser Selbstmorder. Gott wird ihn schwer daflir bestrafen. —
Niemand darf sein eigenes Leben in grosse Gefahr bringen. Viele Men-
schen spielen waghalsig mit ihrem Leben auf der Strasse durch unver-
nunftiges Rasen, durch Prahlerei, durch Rekordsucht. Das ist Stinde gegen
das eigene Leben.

Man kann aber sein Leben auch abkiirzen durch viel Trinken! Durch
unmassiges Rauchen! Durch Leidenschaften! Mancher Mensch sinkt friih
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ins Grab, weil er sein Leben selbst abgekiirzt hat durch Unmassigkeit
und andere Leidenschaften. Jeder Arzt konnte solche Beispiele sagen.
Jedes Spital weiss davon zu berichten. Auch solches Abkiirzen des Lebens
ist Siinde.

Es gibt aber auch noch Siinden gegen die Seele. Auch hier will das
5. Gebot schiitzen. Das Leben des Leibes ist wertvoll. Noch viel mehr
wert ist die Menschenseele. Es ist eine grosse Slinde, das Leben eines Mit-
menschen zu toten. Aber es ist eine viel grossere Gemeinheit und Sinde,
wenn man der Seele Schaden zufligt, oder sie morden will. Drum sagt
der Heiland selber: «Furchtet euch nicht vor denen, die den Leib toten
konnen, aber die Seele nicht. Sondern flirchtet vielmehr jene, die Leib
und Seele verderben konnen!» Wir konnen also auch sagen im 5. Gebot:
«Du sollst das Leben der Seele nicht téten!» Das Leben der Seele bedeutet
die heiligmachende Gnade. Friede mit Gott. Liebe zu Gott. Wer das alles
zerstort, der ist ein Seelenmorder.

Wie kann der Mensch Seelenmorder werden? Durch das bose Bei-
spiel. Es gibt Eltern und Erwachsene, die ihren Kindern ein ganz schlech-
tes, boses Beispiel geben. Fur solche Menschen wire es besser, wenn sie
gar nicht geboren wiaren. Manches Kind war gut und brav. Durch das
bose Beispiel aber hat es viel Boses gesehen und gelernt. Gebet nie ein
boses Beispiel! — Durch Verfithrung kann ein Mensch auch zur Sunde
kommen. Jemand zur Siinde verfithren ist ganz schlecht. Da hat man die
Absicht, jemand zur Siinde zu bringen. Das aber ist ein ganz schlimmer
Teufelsdienst. Wenn du solche Menschen kennst, die andere zu grossen
Stinden verfithren, dann musst du sie anzeigen. Wenn du das nicht tust,
dann machst du selber eine Siinde. Du hilfst also mitslindigen, weil du
nicht helfen willst, andere zu warnen und zu mahnen. O lass dich nicht
verfithren!

Wenn wir in diesem Sinne das 5. Gebot kennen, dann ist es fir uns
ein Segen. Drum seien wir dankbar dafiir, dass Gott unser korperliches
und seelisches Leben schiitzt. Und haben wir Ehrfurcht und Achtung vor
jedem Leben des Leibes und der Seele!

Osterfreude!

Ja, die Freude soll auch in euch wohnen, liebe Gehorlose! Nach den
Tagen der Karwoche soll reinste Freude, schonstes Glick in eurer Seele
wohnen. Ihr bekommt ja noch einen eigenen Osterbrief. Moget ihr selber
erleben, was es heisst: Christus ist auferstanden von den Toten! Wir
wissen nun, dass wir fir ein grosses Ziel hier auf Erden sind. Und dieses
Ziel heisst Himmel. Ewiges Gliick. Ewige Freude. Und diese Freude wer-
den alle Gehorlosen selber fiihlen und immer erleben, wenn sie einmal
heimgegangen sind zum Vater im Himmel.

So wiinsche ich euch allen von Herzen frohe und von Gott gesegnete
Ostern! E. B.
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ANZEIGEN

Anzeigen, die am 9. bzw. am 24. des Monats nicht beim Schriftleiter eingetroffen sind,

konnen erst in der ndchsten Nummer verdffentlicht werden.
J

Bern. Gehorlosenverein. Filmvorfiihrung von der PTT (Post, Telegraph, Telephon):
Samstag, den 1. Mai um 20 Uhr im Antonierhaus, Postgasse.

Basel. Taubstummenbund. Wichtige Mitteilung: Das Freundschaftstreffen mit den
Aargauern in Zofingen wird vorverlegt auf Sonntag, den 16. Mai. Ndheres in der
Nummer vom 1. Mai. K. Fricker

Baselland. Gehorlosenverein. Sonntag, den 25. April um 14.15 Uhr: Ausserordentliche
Sitzung im Volkshaus in Sissach (Nebenzimmer). Vollzdhliges und piinktliches
Erscheinen erwartet Der Vorstand

NB.: Dringende Bitte, die Aktivmitgliederbeitrage (Fr. 5.—) und die Passivmitglie-
derbeitrage (Fr. 2.—) an der Sitzung zu bezahlen oder auf Postcheckkonto V 21 435
zu Uberweisen. Danke!

Freiburg. Sportgruppe SAG: Sonntag, den 25. April um 15 Uhr Hauptversammlung
in Quintzet. Flir alle Mitglieder obligatorisch. Neue Mitglieder sind herzlich will-
kommen. Der Prasident

Glarus. Gehorlosenverein. Autofahrt am 19./20. Juni: Berner Jura—Vogesen—
Schwarzwald—Schaffhausen. Eine beschrankte Anzahl Pliatze ist noch frei. Preis
Fr. 67—, alles inbegriffen (Normaltarif Fr. 70.—). Glarus ab Samstag, den 19. Juni
um 5 Uhr (morgens). Teilnehmer von Ziegelbriicke, Richterswil, Ziirich konnen
am Sonntagabend in Rapperswil aussteigen und mit der Bahn nach Hause fahren.
Meldungen an Emil Fisch, Kirchstrasse 19, Glarus.

Ziirich-Turbenthal. Der Taubstummen-Gottesdienst vom 16. April (Karfreitag) in
Turbenthal fallt aus. Alle sind jedoch freundlich eingeladen zum Karfreitags-
Gottesdienst mit Abendmahl in Winterthur um 14.20 Uhr.

Ziirich. Samstag, den 24. April: «Das Zlircher Rathaus,, Vortrag von Herrn Dir. Kunz.
— Samstag, den 1. Mai um 14 Uhr: Besichtigung des Ziircher Rathauses (Dir. Kunz).

Ziirichsee. Gehorlosengruppe: Bluestbummel (nur bei einigermassen gutem Wetter!)
Sonntag, den 25. April nach dem Seeweidsee bei Hombrechtikon. Besammlung um
13 Uhr am Bahnhof Méannedorf. Wer Freude hat, soll mitkommen. Eugen Weber

Redaktionsstiibli

Frau E. M., Blirgerheim L. Danke vielmal fiir Thren Brief! Ich habe den Anfang
nicht so recht verstanden, aber dafiir das Ende, wo Sie so dankbar der Bruder Klau-
sen-Tage gedachten, und dass Herr Pfarrer Br. ein so guter Herr Taubstummen-
Vater, sei. Freundlichen Gruss.

*

Silbenritsel, dessen Ldsung ein Mahnwort des Apostels Paulus ergibt. Wer ist
der Einsender? Ich habe seine Adresse verloren!

*






	Katholische Frohbotschaft : Beilage zur Schweizerischen Gehörlosen-Zeitung

